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Vernehmlassung zu Swiss GAAP FER 21

Sehr geehrte Damen und Herren

PRO
SElIECIIlIE
Fúr das Alter

Pour la vieillesse
Per la vecchiaia

Die Stiftung Pro Senectute bedankt sich für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zu Swiss GA-
AP FER 21 teilzunehmen. Die kantonalen und interkantonalen Pro Senectute Organisationen so-
wie Pro Senectute Schweiz richten ihre Rechnungslegung bereits seit 2007 nach Swiss GAAP
FER 21 aus. Ihre Fragen haben wir beraten und nachfolgende Antworten beschlossen:

1. Anwenderkreis
Wir befürworten, dass nur gemeinnützige NPO's mit den Fachempfehlungen bedient
werden.

2. Kleine Organisationen
Wir befürworten die bisherige Definition von kleinen gemeinnützigen Organisationen und
das Verzichten auf eine Geldflussrechnung.

3. Zweckgebundene Fonds
Wir befürworten, dass zweckgebundenen Fonds auch Finanzerträge zugerechnet werden.
Aber in diesem Sinne müssten auch allfällige Finanzaufwände belastet werden können.
Weiter plädieren wir für ein pragmatisches Vorgehen bei der Berechnung der zu verrech-
nenden Erträge und Aufwände in dem Sinne, dass Durchschnittsrenditen verwendet wer-
den können. In der Praxis werden die Fonds nicht einzeln — ausser es ist so im Reglement
vorgeschrieben — sondern zusammen mit anderen Fonds angelegt.

4. Anhangsangaben betreffend Vergütungen
Wir befürworten die Offenlegung im Anhang der Vergütungen an die Mitglieder des
obersten Leistungsorgans sowie der Geschäftsleitung. Es ist genau zu definieren, welche
Vergütungen und Leistungen offen zu legen sind.

5. Schnittstelle zu den obligationenrechtlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung
Wir befürworten eine Erläuterung zur Behandlung der zweckgebundenen Fonds nach den
obligationenrechtlichen Mindestgliederungsvorschriften für die Bilanz.
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6. Unentgeltliche Zuwendungen
Wir befürworten die Offenlegung im Anhang vom aktuellen Wert von unentgeltlichen Zu-
wendungen.
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